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3 Messen - 1 Ticket
21. - 22. Jänner 2012
Samstag:	 10 – 18 Uhr
Sonntag:	 10 – 17 Uhr

AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH

Messeplatz 1, A-8010 Graz, T. 0043 316 831000 - 0, T. 0043 316 831000 - 10, E. office@ambgraz.at, www.amb.at

Videowall MV DP8 iod 16/9
Einsatzbereich:	 In- Outdoor
Modulgröße:	 L 1024 mm x H 576 mm x T 180 mm
Bildfläche pro Modul:	 0,59m²
Auflösung:	 8 mm
LED pro Bildpunkt:	 2R 1G 1B
Mindestbetrachtungsabstand:	 8 m
Horizontaler Betrachtungswinkel:	 130°
Vertikaler Betrachtungswinkel:	 130°
Helligkeit:	 >8000 nits
Steuerung Helligkeit:	 automatisch oder manuell
Kontrast:	 >50/10.000 lux
Farben:	 16.777.216 total
Bildfrequenz:	 4.800 HZ
Videoinput:	 SDI, Composit, VGA, DVI

Konfiguration 16:9
	 Breite	 Höhe	 Fläche	 Auflösung	 Gewicht	 Stromanschluss

  4 x 4	    4096 mm	 1304 mm	   9,4 m²	 512 x 288	   688 kg	  16 A

  5 x 5	    5120 mm	 2880 mm	 14,8 m²	 640 x 360	 1075 kg	  32 A

  6 x 6	    6144 mm	 3456 mm	 21,2 m²	 768 x 432	 1548 kg	  63 A

  7 x 7	    7168 mm	 4032 mm	 28,9 m²	 896 x 504	 2107 kg	  63 A

  8 x 8	    8192 mm	 4608 mm	 37,7 m²	 1024 x 576	 2752 kg	  63 A

  9 x 9	    9216 mm	 5184 mm	 47,8 m²	 1152 x 648	 3483 kg	 125 A

10 x 10	 10.240 mm	 5760 mm	 59,0 m²	 1280 x 720	 4300 kg	 125 A

In diesen Preis sind enthalten:	 Auf- und Abbau
	 1 Techniker für Betreuung

Zusätzlich werden verrechnet:	 Fahrtkosten LKW € 1,4,--/km, + LKW Maut  (ausgenommen Graz)
	 (bei Videowalls über 1.800 kg € 1,9,--/km, + LKW Maut)
	 Trussing, Unterbau, Motoren nach Aufwand

Falls erforderlich mit Verrechnung:	 Hotel & Verpflegung für die Techniker, Auf- und Abbau Helfer, Bewachung, Carne Gebühren, Branding, 		
	 Zufahrtshilfen, Genehmigungen, Stapler sowie das Videosignal und Strom bis zur Videowall.

Alle Preise exkl. 20% Mwst

Die nachfolgenden Preise sind Richtpreise!

Nach Bekanntgabe der Termine kann ein genaues Angebot erstellt werden.

Miete: 	 4 Tage

  4 x 4	  6.250,--

  5 x 5	  9.370,--

  6 x 6	 13.125,--

  7 x 7	 17.950,--

  8 x 8	 23.750,--

  9 x 9	 29.400,--

10 x 10	 35.850,--

LED Videowall
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1. Für alle Mietverträge über bewegliche Sachen gelten die folgenden Allge-
meinen Geschäfts- und Miet-bedingungen von AMB Ausstellungsservice und 
Messebau GmbH (im folgenden Text kurz AMB genannt). Entgegenstehende 
Bedingungen des Mieters werden hiermit zurückgewiesen. Abweichungen und 
Nebenabreden werden nur durch schriftliche Bestätigung durch AMB wirk-
sam.

2. Die vorliegende Bestellung wird für den Auftraggeber durch dessen Unter-
schrift verbindlich. Getroffene Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie 
von der AMB schriftlich bestätigt werden. Der Auftraggeber erklärt sich ein-
verstanden, dass seine Firmen - Daten ausschließlich für Ausstellungs- und 
Messezwecke zwischen der AMB und dem Messe Congress Graz ausgetauscht 
werden.

3. Mit der Unterschrift der Bestellung übernimmt der Auftraggeber auch die 
Verpflichtung, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bestellung  not-
wendigen Unterlagen (Pläne, Modelle, etc.) termingerecht zur Verfügung zu 
stellen. Diese Unterlagen  müssen so beschaffen sein, dass eine einwandfreie 
Ausführung der Bestellung gewährleistet ist. Die Ausführung von Standent-
würfen kann nach ausdrücklicher Vereinbarung AMB übertragen werden. Die 
dafür anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. Ausführungs-
muster (Pläne, Modelle, etc.), werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gelie-
fert. Zur Begutachtung vorgelegte Ausführungsmuster müssen fristgerecht 
retourniert werden, andernfalls gelten sie als „ohne Korrektur genehmigt“

4. Der Auftraggeber haftet für sämtliches gemietetes Material bzw. Mobili-
ar bis zur ordnungsgemäßen Übergabe an AMB. Bei nicht ordnungsgemäßer  
Rückgabe des Materials bzw. Mobiliars ist AMB berechtigt, die fehlenden Ge-
genstände zum Neupreis in Rechnung zu stellen. Ist der Messestand bei  An-
lieferung nicht besetzt, so gilt das Mietgut mit Abstellen auf dem Messestand 
als ordnungsgemäß übergeben.

5. Der Mieter hat sich bei der Übergabe vom ordnungsgemäßen Zustand, der 
Verkehrssicherheit und der Vollständigkeit des Mietgutes zu überzeugen. Mit 
deren Empfang bestätigt der Mieter den mängelfreien Zustand der ihm über-
lassenen Sachen, es sei denn er erhebt unverzüglich schriftliche Mängelrüge 
gegenüber AMB. Hat der Mieter  die Mängelrüge zu Recht erhoben, so ist die 
Gewährleistungspflicht von AMB und deren Erfüllungsgehilfen auf Nachbes-
serung beschränkt, soweit es sich bei der mangelhaften Sache um eine be-
reits gebrauchte handelt. AMB steht die Lieferung von Ersatz jederzeit frei.

6. Die Auslieferung der bei AMB termingerecht eingegangenen Bestellungen 
erfolgt so rechtzeitig, dass das Mietgut zu Beginn der Veranstaltung zur Ver-
fügung steht.

7. Für Bestellungen und Aufträge, die nicht bis spätestens 2 Wochen vor Ver-
anstaltungsbeginn einlangen, kann keine Gewähr für die rechtzeitige u. kom-
plette Anlieferung sowie optimale Ausführung gewährleistet werden. Vor allem 
kann dann nicht garantiert werden, dass die Gegenstände in der bestellten 
Form zur Auslieferung gelangen. Für Bestellungen, die nicht bis spätestens 
2 Wochen vor Veranstalltungsbeginn bei AMB einlangen, wird aus organisa-
torischen Gründen ein Spätbestellerzuschlag von 15 % auf die angeführten 
Preise verrechnet u. auf alle Bestellungen, die nicht bis spätestens 1 Woche 
vor Messebeginn bei AMB einlangen, ein Spätbestellerzuschlag von 20 %.

8. AMB ist nur verpflichtet die in der Leistungsbeschreibung aufgelisteten Ar-
beiten u. Leistungen zu erbringen.

9. Reklamationen jedweder Art können nur vor Veranstaltungsbeginn aner-
kannt werden.

10. Der Standaufbau wird mit Aluminium-Stehern (250 cm hoch, entspre-
chend den Messebedingungen) sowie Aluminiumzargen für den Abschluss 
und eingeschobenen 4-mm-Homogenplatten als Wandelement erstellt. Auf 
dem Mietgut darf unter keinen Umständen genagelt, gestrichen oder geklebt 
werden. Bei etwaigen Beschädigungen muss der Neupreis des Mietgutes voll 
in Rechnung gestellt werden. Das Übermalen von PVC-Wänden sowie das Be-
kleben mit Doppelklebebändern, Aufklebern und Tapezieren mit nicht mehr 
lösbaren Tapeten ist nicht gestattet. Tapeten und Aufkleber sind unmittelbar 
nach der Veranstaltung vom Aussteller zu entfernen. Sollten diese nicht ent-
fernt werden, so wird diese Arbeit von AMB durchgeführt und gegen eine Ge-
bühr von  4,-- + 20 % MWSt. pro qm in Rechnung gestellt. Bei Beschädigung 
wird der Neupreis von  16,-- +20 %  MWSt. pro Wandfüllung in Rechnung ge-
stellt. NICHT bestellte, aber vom Aussteller verwendete Wände, werden zum 
Vollpreis verrechnet.

11. Die Haftung des Mieters für Beschädigung und Verluste der ihm mietweise 
überlassenen Gegenstände beginnt mit der Übergabe und endet spätestens 
5 Stunden nach Veranstaltungsende. Der Mieter ist nicht berechtigt, Verän-
derungen ohne  Zustimmung von AMB an den ihm überlassenen Sachen vor-
zunehmen. Von AMB und deren Erfüllungsgehilfen festgestellte Mängel am 
rückgelieferten Mietgut werden dem Mieter unverzüglich angezeigt. Die Fest-
stellungen gelten als anerkannt, wenn der Mieter nicht innerhalb einer Woche 
nach Zugang schriftlich widerspricht.

12. AMB ist berechtigt, einen übernommenen Auftrag auch nach bereits er-
teilter Auftragsbestätigung zurückzuziehen,  wenn der Aussteller seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht fristgerecht nachkommt, ein Ausgleichs- oder Kon-
kursverfahren gegen ihn eröffnet wurde oder droht, oder wenn Forderungen 
aus früheren Lieferungen und Leistungen noch nicht  beglichen worden sind.

13. Stornobedingungen: Wird der Auftrag vom Aussteller 4 Wochen vor Ver-
anstaltungsbeginn storniert, so stehen AMB 30% des Auftragswertes als  
pauschalierter Schadenersatz zu. Ab zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
beträgt die Stornogebühr 50% des Auftragswertes. Ab einer Woche vor Ver-
anstaltungsbeginn ist der gesamte Auftragswert als Stornogebühr zu beglei-
chen.

14. Zahlungsbedingungen: 50 % Anzahlung bei Auftragserteilung, die Rest-
summe ist, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, nach Erhalt der Rech-
nung netto Kassa zahlbar. Beanstandungen, die allein die Verrechnung betref-
fen, werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungserhalt zur Kenntnis 
genommen. Eine Verpflichtung zur Annahme von Wechseln besteht für AMB 
nicht. Bei Zahlungsverzug  müssen Bankzinsen zur Anrechnung gebracht 
werden. Der Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gegenforderungen welcher 
Art auch immer,  die Zahlung  fälliger Rechnungen zurückzustellen, zu ver-
weigern oder diese gegen zur rechnen. AMB behält sich grundsätzlich vor, 
sämtliche Rechnungen für Lieferungen und Leistungen direkt am Messeort, 
vor oder während der Veranstaltung einzuheben.

15. Gerät der Auftraggeber / Mieter mit der Leistung der Anzahlung in Verzug, 
so ist die Gesamt - Auftragssumme vor Messebeginn fällig. AMB ist im Falle 
nicht geleisteter Anzahlung seitens des Auftraggebers / Mieters ausdrücklich 
von jeder Lieferung / Leistungsverpflichtung befreit. Sind die vom Auftrag-
geber / Mieter bestellten Mietgegenstände trotz nicht geleisteter Anzahlung 
bereits am Mietort angeliefert , so kann AMB diese gelieferten Gegenstände 
ohne weitere Benachrichtigung des Auftraggebers / Mieters, auf dessen Ko-
sten und Gefahr, wieder vom Mietort entfernen.

16. Grundsätzlich stehen dem Mieter keinerlei Vergütung sowie Ansprüche 
welcher Art auch immer, für den Fall der Nichtlieferung oder Wiederabholung 
von Mietgut, aus Gründen der  Zahlungsabwicklung der aktuellen oder voran-
gegangener Geschäftsfälle wegen, zu.

17. AMB haftet nicht für Personen- und / oder Sachschäden irgendwelcher 
Art, es sei denn AMB oder deren Erfüllungsgehilfen haben den Schaden vor-
sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt. AMB übernimmt keine Haftung 
für eingesandte Materialmuster (Logos, Fotos, Pläne). Wir empfehlen daher 
keine Originale an uns zu senden. AMB haftet nicht für die Abwicklung des 
Aufbaus mit dem Veranstalter. Die Genehmigung diverser Standpläne hat der 
Mieter bei der jeweiligen Messeleitung/ Behörde zu beantragen. Kommt AMB 
und deren Erfüllungsgehilfen mit einer Leistung in Verzug, so haftet AMB 
nicht  wegen leichter Fahrlässigkeit. Das Gleiche gilt bei Unmöglichkeit der  
Leistungserbringung.

18. AMB behält sich ausdrücklich vor, aus technischen oder anderen Gründen, 
andere als die angebotenen Artikel zur Auslieferung zu bringen.

19. Die Wirksamkeit  der Geschäftsbedingungen bleibt von der Unwirksamkeit 
einzelner Klauseln oder Bestimmungen unberührt.

20. Bei Tarifänderungen  treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden 
oder erst später beginnenden Bestellungen sofort in Kraft, sofern nicht aus-
drücklich eine andere Vereinbarung getroffen wurde.

21. Sämtliche Steuern und Abgaben, die aus der Durchführung des vorlie-
genden Auftrages resultieren, werden an den Besteller weiter verrechnet. 
Bei Änderung des Mehrwertsteuersatzes kommt der jeweils gesetzlich vorge-
schriebene Satz zur Anwendung. Sämtliche Preisangaben gelten im Fall eines 
Gesamtauf- baues einer Veranstaltung durch AMB. In anderen Fällen werden 
Spesen, Diäten, Bearbeitungs- und Transportkosten separat verrechnet.

22. Dem Mieter ist bekannt, dass das Mietgut in der Regel mehrfach zu Aus-
stellungszwecken verwendet wird und daher nicht immer neuwertig ist. Es 
wird nur zum vereinbarten Zweck und für die Dauer der Veranstaltung zur 
ausschließlichen Nutzung durch den Mieter am vereinbarten Mietort zur Ver-
fügung gestellt.

23. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Graz.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH
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3 Messen - 1 Ticket
21. - 22. Jänner 2012
Samstag:	 10 – 18 Uhr
Sonntag:	 10 – 17 Uhr

AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH

Messeplatz 1, A-8010 Graz, T. 0043 316 831000 - 0, T. 0043 316 831000 - 10, E. office@ambgraz.at, www.amb.at

Unübersehbare digitale Werbefläche
Unübersehbar das digitale Medium am stark frequentierten Messeplatz in Graz.
Wie kann man die Aufmerksamkeit am schnellsten auf sein Unternehmen lenken? 
Ganz einfach mit der direkt vor der Messehalle A (Conrad-von-Hötzendorf Straße) platzierten neuesten 8 mm LED Technologie Videowall  
MV DP8 iod mit der höchsten Auflösung. Über sie lassen sich Kurzfilme oder Werbeeinschaltungen im Format 16:9 selbst bei Tageslicht  
wirkungsvoll präsentieren.  
Die LED-Wand mit je 40 m² wird zur selben Zeit beidseitig (stadtein- und stadtauswärts) bespielt. 
Die Frequenz beim spektakulärsten Standort Österreichs liegt bei ca. 90.000 Blickkontakte pro Tag.

Preis/Sekunde:		  10 Cent bei einer Monatsbuchung

Sendezeit:		  05:00 bis 01:00 Uhr

Buchungsmöglichkeiten:	 Tag/ Woche/ Monat/ 3, 6, 9 oder 12 Monate

Zum Beispiel:	
Ein Werbespot mit 5/5 Sekunden kostet:	 € 1,--
bei 100/100 Rotationen pro Tag und Monatsbuchung:	 € 100,--

Buchung bis zu:	 2 Wochen	 12 Cent / Sekunde
	 1 Monat	 10 Cent / Sekunde
	 3 Monate	 0,90 Cent / Sekunde
	 6 Monate	 0,85 Cent / Sekunde
	 9 Monate	 0,80 Cent / Sekunde
	 12 Monate	 0,70 Cent / Sekunde

Datenformate:	 Video:	 MPEG, mov
	 Animation:	 swf
	 Bild:  	 jpg

Alle Preise exkl. 20% Mwst

LED Videowall
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1. Für alle Mietverträge über bewegliche Sachen gelten die folgenden Allge-
meinen Geschäfts- und Miet-bedingungen von AMB Ausstellungsservice und 
Messebau GmbH (im folgenden Text kurz AMB genannt). Entgegenstehende 
Bedingungen des Mieters werden hiermit zurückgewiesen. Abweichungen und 
Nebenabreden werden nur durch schriftliche Bestätigung durch AMB wirk-
sam.

2. Die vorliegende Bestellung wird für den Auftraggeber durch dessen Unter-
schrift verbindlich. Getroffene Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie 
von der AMB schriftlich bestätigt werden. Der Auftraggeber erklärt sich ein-
verstanden, dass seine Firmen - Daten ausschließlich für Ausstellungs- und 
Messezwecke zwischen der AMB und dem Messe Congress Graz ausgetauscht 
werden.

3. Mit der Unterschrift der Bestellung übernimmt der Auftraggeber auch die 
Verpflichtung, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bestellung  not-
wendigen Unterlagen (Pläne, Modelle, etc.) termingerecht zur Verfügung zu 
stellen. Diese Unterlagen  müssen so beschaffen sein, dass eine einwandfreie 
Ausführung der Bestellung gewährleistet ist. Die Ausführung von Standent-
würfen kann nach ausdrücklicher Vereinbarung AMB übertragen werden. Die 
dafür anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. Ausführungs-
muster (Pläne, Modelle, etc.), werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gelie-
fert. Zur Begutachtung vorgelegte Ausführungsmuster müssen fristgerecht 
retourniert werden, andernfalls gelten sie als „ohne Korrektur genehmigt“

4. Der Auftraggeber haftet für sämtliches gemietetes Material bzw. Mobili-
ar bis zur ordnungsgemäßen Übergabe an AMB. Bei nicht ordnungsgemäßer  
Rückgabe des Materials bzw. Mobiliars ist AMB berechtigt, die fehlenden Ge-
genstände zum Neupreis in Rechnung zu stellen. Ist der Messestand bei  An-
lieferung nicht besetzt, so gilt das Mietgut mit Abstellen auf dem Messestand 
als ordnungsgemäß übergeben.

5. Der Mieter hat sich bei der Übergabe vom ordnungsgemäßen Zustand, der 
Verkehrssicherheit und der Vollständigkeit des Mietgutes zu überzeugen. Mit 
deren Empfang bestätigt der Mieter den mängelfreien Zustand der ihm über-
lassenen Sachen, es sei denn er erhebt unverzüglich schriftliche Mängelrüge 
gegenüber AMB. Hat der Mieter  die Mängelrüge zu Recht erhoben, so ist die 
Gewährleistungspflicht von AMB und deren Erfüllungsgehilfen auf Nachbes-
serung beschränkt, soweit es sich bei der mangelhaften Sache um eine be-
reits gebrauchte handelt. AMB steht die Lieferung von Ersatz jederzeit frei.

6. Die Auslieferung der bei AMB termingerecht eingegangenen Bestellungen 
erfolgt so rechtzeitig, dass das Mietgut zu Beginn der Veranstaltung zur Ver-
fügung steht.

7. Für Bestellungen und Aufträge, die nicht bis spätestens 2 Wochen vor Ver-
anstaltungsbeginn einlangen, kann keine Gewähr für die rechtzeitige u. kom-
plette Anlieferung sowie optimale Ausführung gewährleistet werden. Vor allem 
kann dann nicht garantiert werden, dass die Gegenstände in der bestellten 
Form zur Auslieferung gelangen. Für Bestellungen, die nicht bis spätestens 
2 Wochen vor Veranstalltungsbeginn bei AMB einlangen, wird aus organisa-
torischen Gründen ein Spätbestellerzuschlag von 15 % auf die angeführten 
Preise verrechnet u. auf alle Bestellungen, die nicht bis spätestens 1 Woche 
vor Messebeginn bei AMB einlangen, ein Spätbestellerzuschlag von 20 %.

8. AMB ist nur verpflichtet die in der Leistungsbeschreibung aufgelisteten Ar-
beiten u. Leistungen zu erbringen.

9. Reklamationen jedweder Art können nur vor Veranstaltungsbeginn aner-
kannt werden.

10. Der Standaufbau wird mit Aluminium-Stehern (250 cm hoch, entspre-
chend den Messebedingungen) sowie Aluminiumzargen für den Abschluss 
und eingeschobenen 4-mm-Homogenplatten als Wandelement erstellt. Auf 
dem Mietgut darf unter keinen Umständen genagelt, gestrichen oder geklebt 
werden. Bei etwaigen Beschädigungen muss der Neupreis des Mietgutes voll 
in Rechnung gestellt werden. Das Übermalen von PVC-Wänden sowie das Be-
kleben mit Doppelklebebändern, Aufklebern und Tapezieren mit nicht mehr 
lösbaren Tapeten ist nicht gestattet. Tapeten und Aufkleber sind unmittelbar 
nach der Veranstaltung vom Aussteller zu entfernen. Sollten diese nicht ent-
fernt werden, so wird diese Arbeit von AMB durchgeführt und gegen eine Ge-
bühr von  4,-- + 20 % MWSt. pro qm in Rechnung gestellt. Bei Beschädigung 
wird der Neupreis von  16,-- +20 %  MWSt. pro Wandfüllung in Rechnung ge-
stellt. NICHT bestellte, aber vom Aussteller verwendete Wände, werden zum 
Vollpreis verrechnet.

11. Die Haftung des Mieters für Beschädigung und Verluste der ihm mietweise 
überlassenen Gegenstände beginnt mit der Übergabe und endet spätestens 
5 Stunden nach Veranstaltungsende. Der Mieter ist nicht berechtigt, Verän-
derungen ohne  Zustimmung von AMB an den ihm überlassenen Sachen vor-
zunehmen. Von AMB und deren Erfüllungsgehilfen festgestellte Mängel am 
rückgelieferten Mietgut werden dem Mieter unverzüglich angezeigt. Die Fest-
stellungen gelten als anerkannt, wenn der Mieter nicht innerhalb einer Woche 
nach Zugang schriftlich widerspricht.

12. AMB ist berechtigt, einen übernommenen Auftrag auch nach bereits er-
teilter Auftragsbestätigung zurückzuziehen,  wenn der Aussteller seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht fristgerecht nachkommt, ein Ausgleichs- oder Kon-
kursverfahren gegen ihn eröffnet wurde oder droht, oder wenn Forderungen 
aus früheren Lieferungen und Leistungen noch nicht  beglichen worden sind.

13. Stornobedingungen: Wird der Auftrag vom Aussteller 4 Wochen vor Ver-
anstaltungsbeginn storniert, so stehen AMB 30% des Auftragswertes als  
pauschalierter Schadenersatz zu. Ab zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
beträgt die Stornogebühr 50% des Auftragswertes. Ab einer Woche vor Ver-
anstaltungsbeginn ist der gesamte Auftragswert als Stornogebühr zu beglei-
chen.

14. Zahlungsbedingungen: 50 % Anzahlung bei Auftragserteilung, die Rest-
summe ist, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, nach Erhalt der Rech-
nung netto Kassa zahlbar. Beanstandungen, die allein die Verrechnung betref-
fen, werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungserhalt zur Kenntnis 
genommen. Eine Verpflichtung zur Annahme von Wechseln besteht für AMB 
nicht. Bei Zahlungsverzug  müssen Bankzinsen zur Anrechnung gebracht 
werden. Der Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gegenforderungen welcher 
Art auch immer,  die Zahlung  fälliger Rechnungen zurückzustellen, zu ver-
weigern oder diese gegen zur rechnen. AMB behält sich grundsätzlich vor, 
sämtliche Rechnungen für Lieferungen und Leistungen direkt am Messeort, 
vor oder während der Veranstaltung einzuheben.

15. Gerät der Auftraggeber / Mieter mit der Leistung der Anzahlung in Verzug, 
so ist die Gesamt - Auftragssumme vor Messebeginn fällig. AMB ist im Falle 
nicht geleisteter Anzahlung seitens des Auftraggebers / Mieters ausdrücklich 
von jeder Lieferung / Leistungsverpflichtung befreit. Sind die vom Auftrag-
geber / Mieter bestellten Mietgegenstände trotz nicht geleisteter Anzahlung 
bereits am Mietort angeliefert , so kann AMB diese gelieferten Gegenstände 
ohne weitere Benachrichtigung des Auftraggebers / Mieters, auf dessen Ko-
sten und Gefahr, wieder vom Mietort entfernen.

16. Grundsätzlich stehen dem Mieter keinerlei Vergütung sowie Ansprüche 
welcher Art auch immer, für den Fall der Nichtlieferung oder Wiederabholung 
von Mietgut, aus Gründen der  Zahlungsabwicklung der aktuellen oder voran-
gegangener Geschäftsfälle wegen, zu.

17. AMB haftet nicht für Personen- und / oder Sachschäden irgendwelcher 
Art, es sei denn AMB oder deren Erfüllungsgehilfen haben den Schaden vor-
sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt. AMB übernimmt keine Haftung 
für eingesandte Materialmuster (Logos, Fotos, Pläne). Wir empfehlen daher 
keine Originale an uns zu senden. AMB haftet nicht für die Abwicklung des 
Aufbaus mit dem Veranstalter. Die Genehmigung diverser Standpläne hat der 
Mieter bei der jeweiligen Messeleitung/ Behörde zu beantragen. Kommt AMB 
und deren Erfüllungsgehilfen mit einer Leistung in Verzug, so haftet AMB 
nicht  wegen leichter Fahrlässigkeit. Das Gleiche gilt bei Unmöglichkeit der  
Leistungserbringung.

18. AMB behält sich ausdrücklich vor, aus technischen oder anderen Gründen, 
andere als die angebotenen Artikel zur Auslieferung zu bringen.

19. Die Wirksamkeit  der Geschäftsbedingungen bleibt von der Unwirksamkeit 
einzelner Klauseln oder Bestimmungen unberührt.

20. Bei Tarifänderungen  treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden 
oder erst später beginnenden Bestellungen sofort in Kraft, sofern nicht aus-
drücklich eine andere Vereinbarung getroffen wurde.

21. Sämtliche Steuern und Abgaben, die aus der Durchführung des vorlie-
genden Auftrages resultieren, werden an den Besteller weiter verrechnet. 
Bei Änderung des Mehrwertsteuersatzes kommt der jeweils gesetzlich vorge-
schriebene Satz zur Anwendung. Sämtliche Preisangaben gelten im Fall eines 
Gesamtauf- baues einer Veranstaltung durch AMB. In anderen Fällen werden 
Spesen, Diäten, Bearbeitungs- und Transportkosten separat verrechnet.

22. Dem Mieter ist bekannt, dass das Mietgut in der Regel mehrfach zu Aus-
stellungszwecken verwendet wird und daher nicht immer neuwertig ist. Es 
wird nur zum vereinbarten Zweck und für die Dauer der Veranstaltung zur 
ausschließlichen Nutzung durch den Mieter am vereinbarten Mietort zur Ver-
fügung gestellt.

23. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Graz.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH


